	Übersicht aktuelles Reisekostenrecht

	 
	bisherige Regelung
	ab 2008

	
	Unterscheidung in:

  Dienstreise 

  Einsatzwechsel-
tätigkeit 

  Fahrtätigkeit 
	einheitlicher Begriff:
beruflich veranlaßte Auswärtstätigkeit

	Begriff „regelmäßige Arbeitsstätte“
	Arbeitsnehmer wird mindestens 20% seiner vertraglichen Arbeitszeit oder durchschnittlich einen Arbeitstag je Arbeitswoche im Betrieb tätig. 
Folge: nur Anspruch auf Entfernungspauschale 
	Arbeitnehmer sucht durchschnittlich an einem Arbeitstag je Arbeitswoche den Betrieb auf (unabhängig von der Zeitdauer) 
Folge: nur Anspruch auf Entfernungspauschale 

	Dreimonatsfrist
	Nach Ablauf von drei Monaten kein Ansatz von Verpflegungspauschalen, Fahrtkosten i.H.v. 0,30 €/km und Übernachtungskosten 
	Nach Ablauf von drei Monaten kein Ansatz von Verpflegungspauschalen; aber zeitlich unbegrenzter Ansatz von Fahrt- und Übernachtungskosten bei befristeter Auswärtstätigkeit 

	30 km-Grenze
	Kein Ansatz von Fahrtkosten i.H.v. 0,30 €/km, wenn bei Einsatzwechseltätigkeit die Einsatzstelle nicht mehr als 30 km von der Wohnung des Arbeitnehmers entfernt ist (nur Anspruch auf Entfernungspauschale) 
	Wegfall der „30 km-Grenze“ bei Auswärtstätigkeit, generell Ansatz von Fahrtkosten i.H.v. 0,30 €/km 

	Übernachtungskosten
Inlandsreisen
	Pauschaler steuerfreier Arbeitgeberersatz i.H.v. 20 € pro Übernachtung möglich, Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer in Höhe der tatsächlichen Kosten 
	Pauschaler steuerfreier Arbeitgeberersatz i.H.v. 20 € pro Übernachtung möglich, Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer in Höhe der tatsächlichen Kosten 

	Auslandsreise
	Pauschaler steuerfreier Arbeitgeberersatz, abhängig vom Land, möglich (z.B. Niederlande 100 €/Ü., Schweden 160 €/Ü. lt. BMF)
Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer auch in Höhe der pauschalen Übernachtungsgelder je Land möglich (soweit nicht steuerfrei ersetzt) 
	Pauschaler steuerfreier Arbeitgeberersatz, abhängig vom Land, möglich
Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer nur in Höhe der tatsächlichen Kosten 

	Kürzung von Verpflegungskosten bei Gesamthotelrechnung
	Kürzung für Frühstück i.H.v. 4,50 € 
	Kürzung für Frühstück i.H.v. 20 % des maßgebenden 24 h – Verpflegungspauschbetrags, d.h. im Inland 4,80 € (20% von 24€), 
Kürzung für Mittag- und Abendessen i.H.v. 40 % des maßgebenden 24 h – Verpflegungs-
pauschbetrags, d.h. im Inland € 9,60 (40% von €24) 

	Verpflegungs-
pauschalen
Inlandsreisen
	Dauer/Höhe 

24 h = 24 €
14 bis < 24 h = 12 €
8 bis < 14 h = 6 € 
	Dauer/Höhe 

24 h = 24 €
14 bis < 24 h = 12 €
8 bis < 14 h = 6 € 

	Auslandsreisen
	abhängig vom Land
	abhängig vom Land


